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Öffentliche Bekanntmachung 

Der Betriebsausschuss Städtischer Bauhof Schönebeck hat in seiner Sit-
zung am 23.01.2019 den Beschluss-Nummer: 0679/2019 „Stundenver-
rechnungssätze und Leistungskataloge ab 01.01.2019 für den Städtischen 
Bauhof Schönebeck“ gefasst, der hiermit bekannt gegeben wird.

Beschluss-Nummer: 0679/2019  
Stundenverrechnungssätze und Leistungskataloge ab 01.01.2019 für 
den Städtischen Bauhof Schönebeck

Der Betriebsausschuss beschließt die in der Anlage 1 aufgeführten Stun-
denverrechnungssätze für Mitarbeiter und Fahrzeuge/Technik, den in der 
Anlagen 2 aufgeführten Leistungskatalog Straßenunterhaltung und den in 
der Anlage 3 aufgeführten Leistungskatalog Garten- und Landschaftsbau 
ab 01.01.2019 für den Städtischen Bauhof Schönebeck.

Die Anlagen liegen vom 31.01.2019 bis 08.02.2019 zur Einsichtnahme im 
Dammweg 22, Zimmer 207, zu den Dienstzeiten Montag bis Donnerstag 
von 7 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 15 Uhr sowie Freitag von 7 Uhr bis 
12 Uhr öffentlich aus.

Schönebeck (Elbe), 24.01.2019

Knoblauch
Oberbürgermeister

Stadt Schönebeck (Elbe) sucht dringend Wahlhelferinnen und  
Wahlhelfer für die Europawahl und Kommunalwahlen  

am 26. Mai 2019 

Machen Sie mit und seien Sie aktiv dabei, wenn die Schönebeckerinnen 
und Schönebecker  am 26. Mai 2019 die Abgeordneten für das Europä-
ische Parlament sowie die Abgeordneten für den Kreistag, den Stadtrat 
und die Ortschaftsräte wählen! Eine Demokratie lebt von der aktiven Teil-
nahme ihrer Bürgerinnen und Bürger am politischen Geschehen. Wahlen 
sind die Lebensgrundlage unserer Demokratie. Werden Sie ehrenamtlich 
tätig und arbeiten Sie als Wahlhelferin oder Wahlhelfer bei der Absiche-
rung der Europawahl sowie der Kommunalwahlen  in der Stadt Schöne-
beck (Elbe) mit! Hierfür werden immer noch dringend Wahlhelferinnen 
und Wahlhelfer gesucht. Es werden keine besonderen Vorkenntnisse benö-
tigt. Als Wahlhelferin und Wahlhelfer kann jeder tätig werden, der selbst 
zur Europawahl wahlberechtigt ist. Die Mitarbeit in einem Wahlvorstand 
ist ein Ehrenamt, für Ihr Engagement erhalten Sie ein Erfrischungsgeld. 
Möchten Sie in einem Wahlvorstand mitarbeiten, dann wenden Sie sich 
bitte schnellstmöglich an die Stadt Schönebeck (Elbe): Telefon 03928- 
710106, 710107 oder 710120, per E-Mail an das wahlamtsbk@schoene-
beck-elbe.de oder nutzen Sie direkt die Bereitschaftserklärung im Internet 
unter www.schoenebeck.de unter Wahlen 2019. Für Ihre Bereitschaft, in 
einem Wahlvorstand mitzuwirken, bedanken wir uns bei Ihnen im Voraus 
recht herzlich.

Schönebeck (Elbe), 25.01.2019

Schröder
Gemeindewahlleiterin Stadt Schönebeck (Elbe)
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